Referentenentwurf des Bundesministeriums fiir Umwelt, Kili-
maschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Entwurf eines Gesetzes zur Starkung der Naturlichen Infrastruktur und
zur Fortentwicklung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung

A. Problem und Ziel

Angesichts der Biodiversitatskrise sind zunehmende Anstrengungen erforderlich, um Natur
und Landschaft zu schiitzen. Natur und Landschaft sind so zu pflegen, entwickeln und wie-
derherzurstellen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des
Naturhaushalts sowie die Vielfalt, Eigenart und Schonheit und der Erholungswert von Natur
und Landschaft auf Dauer gesichert sind, und zwar auf Grund ihres eigenen Wertes und
als Grundlage fur Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung fir die kiinf-
tigen Generationen.

Die Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt 2030 (BT-Drs. 20/14325) halt daher fest,
dass die biologische Vielfalt nicht nur ein unschatzbarer Wert an sich, sondern notwendige
Bedingung der menschlichen Existenz ist. Wie selbstverstandlich greifen wir taglich auf Gu-
ter und Leistungen zurtck, die uns eine intakte und vielfaltige Natur zur Verfigung stellt —
sozusagen als unsere natlrliche Infrastruktur.

Der anhaltende Biodiversitatsverlust ist zusammen mit dem fortschreitenden Klimawandel
und der zunehmenden Verschmutzung der Umwelt eine der drei existenziellen dkologi-
schen Herausforderungen und zentrale Bedrohung unserer natirlichen Lebensgrundlagen
und fir die Versorgung der Weltbevdlkerung mit gesunden Nahrungsmitteln, sauberem
Wasser und nachwachsenden Rohstoffen. Der Bericht des Weltbiodiversitatsrates (engl.:
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services — IP-
BES) Uber die Zusammenhange zwischen Biodiversitat, Wasser, Nahrung und Gesundheit
zeigt, dass diese Krisen eng miteinander zusammenhangen, sich untereinander verstarken
und auch gemeinsam angegangen werden missen, auch zur Sicherung der menschlichen
Gesundheit.

Trotz ambitionierter Zielsetzungen in den letzten Jahrzehnten ist der weltweite Trend bei
der biologischen Vielfalt weiter abnehmend, wie der IPBES-Bericht tiber den Zustand der
Biodiversitat und Okosystemleistungen (2019) zeigte. Keines der 20 globalen Biodiversi-
tatsziele des Ubereinkommens Uber die biologische Vielfalt (CBD) fiir 2020, der sogenann-
ten ,Aichi“-Ziele, wurde vollstandig erreicht. Auch eine Zwischenbilanz zu den biodiversi-
tatsbezogenen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen 6 (sauberes Wasser und Sa-
nitareinrichtungen), 14 (Leben unter Wasser schitzen) und 15 (Leben an Land) aus dem
Jahr 2020 belegt, dass die Ziele verfehlt wurden.

Gleichzeitig bestehen ein groRer Bedarf am Ausbau der Verkehrs- sowie der Energieinfra-
struktur und eine grof3e Notwendigkeit zur Realisierung von Vorhaben der Transformation
und der Klimaanpassung hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Dieser Ausbau soll schnell,
effizient und nachhaltig erfolgen. Die Bundesregierung hat es sich daher mit dem Koaliti-
onsvertrag fir die 21. Legislaturperiode (Z. 698 f. und 1246 f.) zum Ziel gesetzt, beiden
Bedurfnissen nachzukommen und in einem Naturflachenbedarfsgesetz die Ausweisung
von Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen und die Vernetzung von Ausgleichsmalinahmen
(Biotopverbund) zu erleichtern.



B. Losung

Das Gesetz soll dazu beitragen, den Flachenbedarf fir naturschutzfachliche Aufwertung zu
decken und die 6kologische Vernetzung zu starken sowie die Umsetzung von Kompensa-
tionsmalRnahmen im Bereich der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung insbesondere fiir
wichtige bauliche Infrastrukturvorhaben zu erleichtern und zu beschleunigen.

Der Entwurf soll auch dazu beitragen, internationale Verpflichtungen zu erflllen, insbeson-
dere die CBD und die Ziele des Globalen Biodiversitdtsrahmens von Kunming-Montreal
(GBF), die Wiederherstellung der Natur im Sinne der europaischen Wiederherstellungsver-
ordnung und die Ziele des natirlichen Klimaschutzes im Landnutzungssektor.

Zu diesem Zweck enthalt das Gesetz Regelungen zu der Identifikation und Sicherung einer
Naturflachenkulisse, zur Effektivierung der Eingriffsregelung, zur Bereitstellung von Fla-
chen und Erleichterung der MaRnahmendurchfihrung und zu Anreizen fur private Investiti-
onen in die Natur.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand
[Angaben zum Erflllungsaufwand werden nachgereicht]

Durch § 15 Absatz 6b Satz 6 werden Ersatzzahlungen, die aufgrund der im Infrastruktur-
Zukunftsgesetz vorgesehenen Gleichstellungen von Ersatzzahlungen geleistet werden,
pauschal um 20 Prozent erhdht, sodass mit noch nicht bezifferbaren Mehreinnahmen fir
den Bund zu rechnen ist.

E. Erfullungsaufwand

E.1 Erfullungsaufwand fur Blirgerinnen und Burger

Durch diesen Gesetzentwurf entstehen keine Kosten flr Blrgerinnen und Birger. Insbe-
sondere enthalt dieser Gesetzentwurf keine Informationspflichten.

E.2 Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft

[Angaben zum Erfullungsaufwand werden nachgereicht]

Davon Burokratiekosten aus Informationspflichten

Es kommen keine Burokratiekosten aus Informationspflichten hinzu.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

[Angaben zum Erfiullungsaufwand werden nachgereicht]
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Fir die Verwaltung der Lander ergeben sich geringfiigige Be- und Entlastungen, die sich
gegenseitig aufrechnen.
F. Weitere Kosten

Auswirkungen auf Einzelpreise und das allgemeine Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind durch den Gesetzentwurf nicht zu erwarten.
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Referentenentwurf des Bundesministeriums fur Umwelt, Kili-
maschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Entwurf eines Gesetzes zur Starkung der Natlirlichen Infrastruktur und
zur Fortentwicklung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Anderung des Bundesnaturschutzgesetzes

Das Bundesnaturschutzgesetz vom 25. Marz 2002 (BGBI. | S. 1193), das zuletzt durch
Artikel 10 des Gesetzes vom [Infrastruktur-Zukunftsgesetz] geandert worden ist, wird wie
folgt geandert:

1. Die Inhaltsubersicht wird wie folgt geandert:

a) Nach der Angabe zu § 15 werden die folgenden Angaben eingefuigt:
,§ 15a Verwendung von Ersatzzahlungen nach § 15 Absatz 6b

§15b Ubertragung der Verantwortung fiir Ausgleichs- und Ersatzmafnahmen*.

b) Nach der Angabe zu § 16 wird die folgende Angabe eingeflgt:

,§ 16a Naturgutschriften; Ermachtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen®.

c) Nach der Angabe zu § 20 wird die folgende Angabe eingefligt:

»§ 20a Naturliche Infrastruktur®.
2. § 1 wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 1 Nummer 2 wird nach der Angabe ,Naturglter” die Angabe ,und der
natlrlichen Klimaschutzfunktion® eingefligt.

b) Nach Absatz 1 wird der folgende Absatz 1a eingefigt:
»(1a)Im Uberragenden &ffentlichen Interesse liegen
1. der Schutz von
a) Nationalparken,
b) Naturschutzgebieten,
c) Kernzonen von Biospharenreservaten,

d) natdrlichen, nicht entwasserten Mooren und
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2. die Wiedervernassung von Moorbdden, sofern die Wiederverndssung aus Mit-
teln des Aktionsprogramm Nattrlicher Klimaschutz geférdert wird

(allgemeiner Grundsatz); ein Uberragendes 6ffentliches Interesse nach Satz 1
findet keine Anwendung gegenliber Belangen der Landes- und Bindnisverteidi-
gung. Dies gilt auBerdem gegeniber aktuellen und zukinftigen Vorhaben, die
nach § 2 EEG, § 4 GeoBG, § 1 Absatz 3 WindSeeG, § 1 Absatz 1 BBPIG, § 1
Absatz 2 ENLAG, § 11c, § 14d Absatz 10, § 28q Absatz 8, § 43 Absatz 3a und §
43I Absatz 1 EnWG, § 1 Absatz 2 NABEG, § 4 Absatz 1 WasserstoffBG, § 2 Absatz
3 WPG, § 1 Absatz 3 GEG, § 4 Absatz 1 und § 11 Absatz 1 KSpTG, § 1 TKG, § 1
Absatz 7a BauGB (Erganzung der Aufzahlung durch weitere Normen in Gesetzen
mit bestehendem 06l) oder bis zum [Datum des Inkrafttretens des Gesetzes] durch
ein anderes Bundesgesetz in das Uberragende o6ffentliche Interesse gestellt wur-
den, [und gegenlber Vorhaben, die aus dem Sondervermégen fir Infrastruktur
und Klimaneutralitat finanziert werden].*

Absatz 3 Nummer 4 wird durch die folgende Nummer 4 ersetzt:

,4. Luft und Klima auch durch MalRnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege zu schitzen; dies gilt insbesondere flr Flachen mit glinstiger
lufthygienischer oder klimatischer Wirkung wie Frisch- und Kaltluftentste-
hungsgebiete, Luftaustauschbahnen oder Freirdume im besiedelten Bereich;
dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung insbesondere durch zu-
nehmende Nutzung erneuerbarer Energien kommt eine besondere Bedeu-
tung zu; Moore, Walder und Gewasser, einschliel3lich ihrer Auen, sind so zu
erhalten und zu entwickeln, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt und ihren
Beitrag fur den naturlichen Klimaschutz [und die Verkehrsfunktion der Bun-
deswasserstralien] erfillen kénnen,*.

3.  § 2 wird wie folgt geandert:

a)

b)

Nach Absatz 3 wird der folgende Absatz 3a eingeflgt:

»(3a) Bei Mallnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege soll vor-
rangig gepruft werden, ob mit ihnen auf derselben Flache gleichzeitig mehrere
Ziele des § 1 verwirklicht oder mehrere Verpflichtungen nach diesem Gesetz und
sonstigem Bundes- oder Landesrecht sowie nach Unionsrecht erflllt werden kén-

nen.
Die Absatze 4 und 5 werden durch die folgenden Absatze 4 und 5 ersetzt:

,(4) Bei der Bewirtschaftung von Grundflachen im Eigentum oder Besitz der
offentlichen Hand sollen die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege in
besonderer Weise bertcksichtigt werden. Geeignete Grundflachen sollen fir Zwe-
cke des Naturschutzes und der Landschaftspflege bereitgestellt werden. § 4 bleibt
unberlhrt.

(5) Die europaischen Bemuhungen auf dem Gebiet des Naturschutzes und
der Landschaftspflege werden insbesondere durch Aufbau und Schutz des Netzes
.Natura 2000“ unterstitzt. Die internationalen Bemihungen auf dem Gebiet des
Naturschutzes und der Landschaftspflege werden insbesondere durch die Umset-
zung des Ubereinkommens Uber die biologische Vielfalt (BGBI. 1993 Il S. 1741)
und durch den Schutz des Kultur- und Naturerbes im Sinne des Ubereinkommens
vom 16. November 1972 zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt (BGBI.
1977 11 S. 213, 215) unterstutzt.”

4. § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 Buchstabe ¢ wird durch den folgenden Buchstaben c
ersetzt:
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auf Flachen, die wegen ihres Zustands, ihrer Lage oder ihrer naturlichen Entwick-
lungsmaoglichkeit fur kinftige MaRnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, insbesondere zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Land-
schaft, zur Wiederherstellung der Natur, zum nattrlichen Klimaschutz sowie zum
Einsatz natur- und landschaftsbezogener Férdermittel besonders geeignet sind,*.

5. § 14 wird wie folgt geandert:

a)

b)

Nach dem Absatz 2 wird der folgende Absatz 2a eingefiigt:

»(2a)Nicht als Eingriff gilt die Anlage und Bewirtschaftung von Agroforstsyste-
men auf Ackerland auflerhalb von Natura 2000-Gebieten Nationalparken, Bio-
spharenreservaten und Naturschutzgebieten, soweit dabei die Ziele des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege bertcksichtigt werden. Erfolgt die Anlage und
Bewirtschaftung im Sinne des Satzes 1 in Einklang mit den in § 5 Absatz 2 dieses
Gesetzes genannten Anforderungen sowie den sich aus § 17 Absatz 2 des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes und dem Recht der Landwirtschaft ergebenden Anfor-
derungen an die gute fachliche Praxis, widerspricht sie in der Regel nicht den Zie-
len des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Nicht als Eingriff gilt die Besei-
tigung von nach [Datum des Inkrafttretens des Gesetzes] angelegten Agroforst-
systemen auf Ackerland zur Wiederaufnahme der ausschlie3lichen ackerbauli-
chen Bodennutzung oder erstmaligen Grunlandnutzung.*

Nach dem Absatz 3 werden folgende Absatze 4 und 5 eingefugt:

»(4) Bei regelmalig durchgefiihrten MalRnahmen zur ordnungsgemafien Un-
terhaltung von Verkehrswegen und zugehorigen Betriebsanlagen handelt es sich
nicht um einen Eingriff; dies gilt auch im Falle eines dkologischen Trassenmana-
gements an Schienenwegen.

(5) Nicht als Eingriff gilt die Durchflihrung von Malinahmen zur 6kologischen
Verbesserung sowie zur Verbesserung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit
oberirdischer Gewasser, soweit sie

1. Uberwiegend der Wiederherstellung, Entwicklung oder Verbesserung der Ge-
wasserstruktur, der Auenfunktionen oder der gewassertypischen Lebensge-
meinschaften dienen,

2. keine Uber die unmittelbar mit der Mallnahme verbundenen Auswirkungen
hinausgehenden erheblichen zusatzlichen Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft verursachen und

3. Bestandteil eines Mallnhahmenprogramms nach § 82 des Wasserhaushaltsge-
setzes oder einer zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele nach § 27 des
Wasserhaushaltsgesetzes aufgestellten Fachplanung sind.”

6. § 15 wird wie folgt geandert:

a)

Absatz 2 wird wie folgt geandert:

»(2) Der Verursacher ist verpflichtet, unvermeidbare Beeintrachtigungen durch
Maflnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Aus-
gleichsmalinahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmal3nahmen). Ausgeglichen ist eine
Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des Natur-
haushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild
landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beein-
trachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts
in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsge-
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recht neu gestaltet ist. Ausgleichs- und Ersatzmaflinahmen sind so durchzufiihren,
dass die Aufwertungen im betroffenen Naturraum oder in angrenzenden Naturrau-
men wirksam werden. Bei der Festsetzung von Art und Umfang der Ausgleichs-
und Ersatzmalnahmen sind die Programme und Plane nach den §§ 10 und 11 zu
berucksichtigen.”

Nach Absatz 2 wird der folgende Absatz 2a eingefugt:

»(2a) Festlegungen folgender Malnahmen stehen der Anerkennung als Aus-
gleichs- und Ersatzmalinahmen nicht entgegen:

1. Entwicklungs- und WiederherstellungsmalRnahmen fur Gebiete im Sinne des
§ 20 Absatz 2 Nummer 1 bis 4,

2. AusgleichsmalRnahmen nach § 30 Absatz 3,

3. MaBnahmen in Bewirtschaftungsplanen nach § 32 Absatz 5,

4. Malnahmen zur Koharenzsicherung nach § 34 Absatz 5,

5. vorgezogene AusgleichsmalRnahmen nach § 44 Absatz 5 Satz 3,

6. Malnahmen zur Aufrechterhaltung des Erhaltungszustands der Populationen
einer Art nach § 45 Absatz 7 Satz 2,

7. Malinahmen in MaRnahmenprogrammen im Sinne des § 45h und des § 83
des Wasserhaushaltsgesetzes,

8. Wiederaufforstungen im Sinne des § 9 Bundeswaldgesetzes oder Ersatzauf-
forstungen aufgrund landesrechtlicher Vorschriften sowie

9. Wiederherstellungsmallinahmen nach dem nationalen Wiederherstellungs-
plan nach Artikel 14 der Verordnung 2024/1991."

Nach Absatz 3 werden die folgenden Absatze 3a und 3b eingefugt:

»(3a) Werden Eingriffe durch nach § 16 Absatz 1 bevorratete Ausgleichs- oder
Ersatzmalnahmen kompensiert, verringert sich der biotopwertbezogene Kompen-
sationsbedarf insoweit um 15 Prozent.

(3b)Werden Eingriffe in Flachen der Natlrlichen Infrastruktur nach § 20a
durchgefuhrt, erhéht sich der biotopwertbezogene Kompensationsbedarf insoweit
um 20 Prozent.”

Nach Absatz 4 Satz 2 wird der nachfolgende Satz 3 eingefigt:

,Der Sicherungszeitraum bemisst sich in der Regel nach der Dauer von vorhaben-
bezogenen Wirkungen.®

In Absatz 6 Satz 7 wird nach der Angabe ,Naturraum* die Angabe ,und vorrangig
in der Naturlichen Infrastruktur nach § 20a“ eingeflgt.

Absatz 6a wird durch den folgenden Absatz 6a ersetzt:

»(6a)Beeintrachtigungen sind nicht ausgleichbar oder ersetzbar im Sinne des
Absatzes 6 Satz 1, soweit die Anforderungen der Absatzes 2 Satz 2 und 3 aus
tatsachlichen oder rechtlichen Griinden nicht erflllt werden kénnen. Dies ist ins-
besondere der Fall, wenn
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1. die betroffene Funktion durch Ausgleichs- oder ErsatzmaRnahmen nicht oder
nur unter unzumutbaren Belastungen herstellbar ist oder

2. Flachen, auf denen die Mallnahmen durchgeflhrt werden kénnen, weder im
betroffenen Naturraum noch in einem der angrenzenden Naturrdume vorhan-
den oder verfugbar sind.”

g) Der bisherige Absatz 6a wird zu Absatz 6b und wird wie folgt geandert:
aa) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 eingefiigt:
.Im Fall der Satze 1 bis 3 erhoht sich die Ersatzzahlung um 20 Prozent.”
bb) Nach Satz 7 wird folgender Satz 8 eingefugt:
,Satz 4 findet auch Anwendung bei Ersatzzahlungen nach dem Absatz 9.”
h) Nach Absatz 8 wird ein neuer Absatz 8a eingeflgt:

»(8a) Das Bundesministerium fir Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukle-
are Sicherheit wird ermachtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium flr
Landwirtschaft, Erndhrung und Heimat, dem Bundesministerium fir Verkehr, dem
Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie sowie dem Bundesministerium fir
Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates eine Regelung zu signifikanten Abschlagen beim Aus-
gleich fur naher zu bestimmende MalRnahmen des Klima- und Umweltschutzes,
des Kusten- und Hochwasserschutzes sowie der Klimaanpassung zu treffen und
legt diese Rechtsverordnung bis zum 31. Dezember 2026 vor.*

Nach § 15 wird der folgende § 15a eingeflgt:

.3 15a
Verwendung von Ersatzzahlungen nach § 15 Absatz 6b

Die Ersatzzahlungen nach § 15 Absatz 6b sind zur Erfullung des dort genannten
Zweckes zur Durchflihrung eigener Malinahmen oder fiir den Ankauf von MalRnahmen
Dritter, insbesondere aus bestehenden Okokonten, zur Aufwertung von Natur und
Landschaft zu verwenden.*

Nach § 15a wird der folgende 15b eingeflgt:

,§ 15b
Ubertragung der Verantwortung fiir Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen

(1) Die Verantwortung fur die Ausfihrung, Unterhaltung und Sicherung der Aus-
gleichs- oder ErsatzmalRnahmen nach § 15 Absatz 4 kann vom Verursacher oder des-
sen Rechtsnachfolger auf einen Dritten Ubertragen und von diesem mit befreiender
Wirkung tGbernommen werden, wenn dieser nach Absatz 2 anerkannt ist. Die Uber-
nahme der Verantwortung erfolgt durch unbedingte schriftliche Vereinbarung, die nicht
widerrufen werden kann. Der Verursacher oder dessen Rechtsnachfolger Ubermittelt
die Vereinbarung der fir die Zulassungsentscheidung zustandigen Behorde.
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(2) Die far Naturschutz und Landschaftspflege zustéandige Behdrde hat die Be-
rechtigung juristischer Personen zur Ubernahme der Verantwortung anzuerkennen,
wenn

1. sie die Gewahr dafir bieten, dass der Verantwortung ordnungsgemaf nachge-
kommen wird, insbesondere durch ausreichende wirtschaftliche Leistungsfahigkeit
und den Einsatz von Beschéaftigten mit nachgewiesener Eignung, und

2. keine Tatsachen vorliegen, die die Annahme der Unzuverlassigkeit ihrer vertre-
tungsberechtigten Personen rechtfertigen.

Weitergehende Vorschriften der Lander zu den Anforderungen an die Anerken-
nung bleiben unberlhrt. Bereits erteilte Anerkennungen gelten fort. Vor dem [einset-
zen: Datum des ersten Tages des dritten auf den Tag des Inkrafttretens nach Artikel 2
folgenden Quartals] begonnene Anerkennungsverfahren sind nach dem zum Zeitpunkt
der Entscheidung jeweils geltenden Landesrecht zu Ende zu flhren.®

Nach § 16 wird der folgende § 16a eingefligt:

.S 16a
Naturgutschriften; Ermachtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

(1) Naturgutschriften sind eine Form der Finanzierung des Naturschutzes und der
Landschaftspflege. Sie sind Nachweise fir Malinahmen, die zu einer dauerhaften Auf-
wertung von Natur und Landschaft fihren und die Anforderungen des § 16 Absatz 1
Satz 1 Nummer 2 bis 5 erflllen.

(2) Naturgutschriften kdnnen durch natirliche und juristische Personen des Pri-
vatrechts sowie durch das Bundesministerium fir Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz
und nukleare Sicherheit oder eine durch dieses zu bestimmende Stelle erworben wer-
den. Eine VeraulRerung von erworbenen Naturgutschriften ist ausgeschlossen.

(3) Das Bundesministerium fur Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare
Sicherheit wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
Naheres zu Naturgutschriften, insbesondere zu deren Ausstellung, Erwerb und Nut-
zung zu regeln.”

§ 20 Absatz 1 wird durch folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Es wird ein Netz verbundener Biotope (Biotopverbund) geschaffen, das spa-
testens mit Ablauf des 31. Dezember 2030 mindestens 15 Prozent der Flache eines
jeden Landes umfassen soll.”

Nach § 20 wird der folgende § 20a eingefligt:

»3 20a
Naturliche Infrastruktur
(1) Die Natdurliche Infrastruktur ist zu schitzen.
(2) Natdrliche Infrastruktur im Sinne des Absatzes 1 ist die Kulisse von Flachen,

die fur die Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege von
besonderer Bedeutung sind. Zur Naturlichen Infrastruktur zahlen
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1. die folgenden Bestandteile:

a) Nationalparke und Nationale Naturmonumente, Naturschutzgebiete, Natura
2000-Gebiete sowie Kern- und Pflegezonen von Biospharenreservaten,

b) gesetzlich geschitzte Biotope im Sinne des § 30,
c) Moorbdden und unbebaute rezente Auen,

d) langfristig gesicherte Flachen, die der natlrlichen Dynamik Gberlassen bleiben
und Flachen des Nationalen Naturerbes,

e) sonstige Bestandteile des Biotopverbundes, soweit diese nicht bereits in den
Buchstaben a bis d aufgefuhrt sind,

2. folgende weitere landes- oder bundesweit bedeutende Bestandteile, soweit sie
durch die Landschaftsplanung dargestellt werden:

a) Vorkommensgebiete seltener oder gefahrdeter Arten,

b) Biotopverbundachsen und -korridore, grundlegende Lebensraumnetzwerke
mit ihren Funktionsrdumen und Engstellen in den Lebensraumnetzen,

c) Landschaften von hervorragender Bedeutung sowie

d) naturliche oberirdische Gewasser einschliellich ihrer Uferzonen sowie Alt-
auen.

(3) [Die Flachen der Naturlichen Infrastruktur sind fur kinftige MaRnahmen zur
Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft, zum Einsatz natur- und land-
schaftsbezogener Fordermittel sowie die gleichzeitige Verwirklichung mehrerer Ziele
oder Erfullung mehrerer Verpflichtungen im Sinne des § 2 Absatz 3a besonders geeig-
net.] Fir Eingriffe in Flachen der Natlrlichen Infrastruktur findet § 15 Absatz 3b Anwen-
dung. Weitere Rechtsfolgen sind an die Flachen der Naturlichen Infrastruktur nicht ge-
knUpft.

(4) Die erforderlichen Angaben zur Naturlichen Infrastruktur sind dem Bund von
den Landern zur Verfliigung zu stellen.

(5) Flachen gemal § 4 Satz 1 Nummer 1 und Flachen, die fir die dort genannten
Zwecke ausgewiesen werden sollen und bei denen ein Verfahren nach § 1 Absatz 2
und 4 des Gesetzes Uber die Landbeschaffung fur Aufgaben der Verteidigung einge-
leitet ist, bleiben von den Rechtsfolgen des Absatz 1 und 3 unberthrt.”

§ 21 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 Satz 1 wird durch folgenden Satz ersetzt:

,Der Biotopverbund dient der dauerhaften Sicherung der Populationen wild leben-
der Tiere und Pflanzen einschlief3lich ihrer Lebensstatten, Biotope und Lebensge-
meinschaften sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funkti-
onsfahiger 6kologischer Wechselbeziehungen; bei der Schaffung des Biotopver-
bundes sind landerubergreifende Lebensraumachsen, Engstellen und zerschnit-
tene Landschaftsraume besonders zu berucksichtigen.®

b) Absatz 4 wird wie folgt ersetzt:
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,(4) Die erforderlichen Kernflachen sind vollstandig, Verbindungsflachen und
Verbindungselemente sind Uberwiegend durch Erklarung zu geschuitzten Teilen
von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 Absatz 2, und im Ubrigen durch pla-
nungsrechtliche Festlegungen, durch langfristige vertragliche Vereinbarungen
oder andere geeignete MalRnahmen rechtlich zu sichern, um den Biotopverbund
dauerhaft zu gewahrleisten.”

13. § 40 Absatz 1 Satz 4 Nummer 4 wird durch die folgende Nummer 4 ersetzt:

14.

15.

16.

,4. das Ausbringen von Geholzen und Saatgut auRerhalb ihrer Vorkommensgebiete
auf Deich- und Dammbauten zum Kisten- und Hochwasserschutz sowie zur Um-
setzung vorgezogener AusgleichsmalRnahmen nach § 44 Absatz 5 Satz 3, wenn
zertifiziertes Pflanz- oder Saatgut aus dem Vorkommensgebiet nachweislich nicht
oder nicht in ausreichendem Mal3e erhaltlich ist.”

§ 54 Absatz 12 wird durch folgenden Absatz ersetzt:

»(12) Die Bundesregierung erlasst fur Vorhaben oder Malinahmen an Eisenbahn-
betriebsanlagen, an Bundesfernstral’en oder an Bundeswasserstrallen und deren
Aus- oder Neubau sowie fir Vorhaben oder MalRnahmen, die der Landesverteidigung
dienen, nach Anhdrung der beteiligten Kreise mit Zustimmung des Bundesrates allge-
meine Verwaltungsvorschriften Uber die Anforderungen hinsichtlich

1. der Durchflhrung der Prifung auf Vertraglichkeit nach § 34,

2. der Bestandserfassung wild lebender Tiere der besonders geschutzten Arten im
Hinblick auf die Zugriffsverbote nach § 44 Absatz 1,

3. wirksamer und fachlich anerkannter SchutzmalRnahmen in Bezug auf wild lebende
Tiere der besonders geschitzten Arten, bei deren Beachtung in der Regel kein
Verstold gegen die Zugriffsverbote nach § 44 Absatz 1 vorliegt,

4. der Durchflhrung von Unterhaltungs- und Erneuerungsmafnahmen, bei deren Be-
achtung in der Regel kein Verstold gegen die Zugriffsverbote nach § 44 Absatz 1
vorliegt,

5. Malinahmen nach § 44 Absatz 5 Satz 3 zur Sicherung der 6kologischen Funktion
von Fortpflanzungs- und Ruhestatten im rdumlichen Zusammenhang, sowie

6. der Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Absatz 7 Satz 1 und 2 einschliellich
der MaRnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustands im Sinne des § 45 Absatz
7 Satz 2.

Ferner erlasst die Bundesregierung nach Anhoérung der beteiligten Kreise mit Zu-
stimmung des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschriften Uber die Anforderun-
gen hinsichtlich der Ausstattung von Bahnstrecken mit einer Oberleitung (Elektrifizie-
rung), einschlieRlich deren Erneuerung, bei deren Beachtung in Bezug auf Stromschlag
und Leitungsanflug von Vodgeln in der Regel kein Verstol3 gegen die Zugriffsverbote
nach § 44 Absatz 1 vorliegt und den Vorgaben des § 41 Satz 1 entsprochen wird.*

§ 56a wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 2 Satz 2 wird gestrichen.
b) Absatz 3 wird gestrichen.

In § 67 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird nach der Angabe ,des Wohnungsbaus® die
Angabe ,und des Tierwohls* eingefiigt.



-12-
17. In § 74 werden nach dem Absatz 6 folgende Absatze 7 und 8 eingefugt:

,(7) Die mit dem Gesetz zur Starkung der Naturlichen Infrastruktur und zur Fort-
entwicklung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ([Einfigen Stelle der Verof-
fentlichung im BGBI.]) eingeflihrten gesetzlichen Regelungen sind nicht anzuwenden
auf Vorhaben, bei denen bereits ein Zulassungsantrag gestellt wurde und auf bereits
zugelassene Vorhaben einschlieBlich ihrer Unterhaltungsmaf3nahmen.

(8) Die Bundesregierung evaluiert die mit dem Gesetz zur Starkung der Naturli-
chen Infrastruktur und zur Fortentwicklung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung
([EinfGgen Stelle der Veroffentlichung im BGBI.]) eingefiuihrten gesetzlichen Regelun-
gen und wird dem Deutschen Bundestag spatestens bis zum 30. Juni 2028 unter Bei-
figung von Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbande einen Bericht hierzu
vorlegen.*

[In § 74 werden nach dem Absatz 6 folgende Absatze 7 bis 10 eingeflgt:

,(7) Die mit dem Gesetz zur Starkung der Naturlichen Infrastruktur und zur Fort-
entwicklung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ([Einfligen Stelle der Verof-
fentlichung im BGBI.]) eingefiihrten Regelungen des § 1 Absatz 1a, des § 15 Absatz
3b Satz 1, des § 15 Absatz 6b Satz 4 bis 7 sowie des § 20a finden keine Anwendung
auf

1. Vorhaben und MalRnahmen, fir die vor [einsetzen: Datum des Inkrafttretens des
Gesetzes nach Artikel 2] ein Antrag auf Zulassung, Genehmigung, Planfeststellung
oder Plangenehmigung gestellt wurde,

2. Vorhaben und Malinahmen, deren planerische Vorbereitung vor [einsetzen: Da-
tum des Inkraftiretens des Gesetzes nach Artikel 2] begonnen wurde,

3. bereits zugelassene Vorhaben einschlieRlich ihrer Anderung, Unterhaltung, Erneu-
erung und Instandhaltung. dies gilt nicht fir § 14 Absatz 4.

(8) Auf Antrag des Vorhabentragers kénnen die durch das Gesetz zur Starkung
der Naturlichen Infrastruktur und zur Fortentwicklung der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung ([Fundstelle]) eingefihrten Regelungen des § 15 Absatz 2a, des § 15
Absatz 3a sowie sonstige fur den Vorhabentrager beglinstigende Regelungen auf die
in Absatz 7 genannten Vorhaben und Mal3nahmen Anwendung finden.

(9) Das Bundesministerium fur Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare
Sicherheit und das Bundesministerium fur Verkehr evaluieren die mit dem Gesetz zur
Starkung der Naturlichen Infrastruktur und zur Fortentwicklung der naturschutzrechtli-
chen Eingriffsregelung ([Einflgen Stelle der Veroéffentlichung im BGBI.]) eingeflihrten
gesetzlichen Regelungen. Gegenstand der Evaluierung sind insbesondere

1. die Auswirkungen des § 1 Absatz 1a auf Vorhaben, die nicht im Uberragenden
offentlichen Interesse liegen,

2. die Auswirkungen des § 15 Absatz 3b auf Kosten, Dauer und Realisierbarkeit von
Infrastrukturvorhaben,

3. die Auswirkungen auf Ausbau, Anderung, Unterhaltung einschlieRlich Erneuerung
und Instandhaltung von Bundesfernstral3en, Schienenwegen des Bundes und
Bundeswasserstrallen,

4. die Vollzugstauglichkeit der Regelungen.



-13 -

(10) Die Bundesregierung legt dem Deutschen Bundestag bis zum 30. Juni 2028
einen Bericht Uber die Ergebnisse der Evaluierung vor. Dem Bericht ist eine Stellung-
nahme der kommunalen Spitzenverbande beizufiigen. Der Deutsche Bundestag ent-
scheidet auf Grundlage des Berichts noch in derselben Legislaturperiode Uber die Not-
wendigkeit einer Anpassung der gesetzlichen Regelungen.”]

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am [einsetzen: Datum desjenigen Tages des sechsten auf den Mo-
nat der Verkiindung dieses Gesetzes folgenden Kalendermonats, dessen Zahl mit der des
Tages der Verkiindung Ubereinstimmt, oder, wenn es einen solchen Kalendertag nicht gibt,
Datum des ersten Tages des darauffolgenden Kalendermonats] in Kraft.
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil

. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Angesichts der Biodiversitatskrise sind zunehmende Anstrengungen erforderlich, um Natur
und Landschaft zu schiitzen. Natur und Landschaft sind so zu pflegen, entwickeln und wie-
derherzurstellen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des
Naturhaushalts sowie die Vielfalt, Eigenart und Schonheit und der Erholungswert von Natur
und Landschaft auf Dauer gesichert sind, und zwar auf Grund ihres eigenen Wertes und
als Grundlage fur Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung fur die kunf-
tigen Generationen.

Die Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt 2030 (BT-Drs. 20/14325) halt daher fest,
dass die biologische Vielfalt nicht nur ein unschatzbarer Wert an sich, sondern notwendige
Bedingung der menschlichen Existenz ist. Wie selbstverstandlich greifen wir taglich auf Gu-
ter und Leistungen zurtick, die uns eine intakte und vielfaltige Natur zur Verfigung stellt —
sozusagen als unsere natlrliche Infrastruktur.

Der anhaltende Biodiversitatsverlust ist zusammen mit dem fortschreitenden Klimawandel
und der zunehmenden Verschmutzung der Umwelt eine der drei existenziellen 6kologi-
schen Herausforderungen und zentrale Bedrohung unserer natirlichen Lebensgrundlagen
und fir die Versorgung der Weltbevdlkerung mit gesunden Nahrungsmitteln sauberem
Wasser und nachwachsenden Rohstoffen. Der Bericht des Weltbiodiversitatsrates (engl.:
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services — IP-
BES) Uber die Zusammenhange zwischen Biodiversitat, Wasser, Nahrung und Gesundheit
zeigt, dass diese Krisen eng miteinander zusammenhangen, sich untereinander verstarken
und auch gemeinsam angegangen werden missen, auch zur Sicherung der menschlichen
Gesundheit.

Trotz ambitionierter Zielsetzungen in den letzten Jahrzehnten ist der weltweite Trend bei
der biologischen Vielfalt weiter abnehmend, wie der IPBES-Bericht tiber den Zustand der
Biodiversitat und Okosystemleistungen (2019) zeigte. Keines der 20 globalen Biodiversi-
tatsziele des Ubereinkommens Uber die biologische Vielfalt (CBD) fiir 2020, der sogenann-
ten ,Aichi“-Ziele, wurde vollstandig erreicht. Auch eine Zwischenbilanz zu den biodiversi-
tatsbezogenen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen 6 (Wasser und Sanitareinrich-
tungen), 14 (Leben unter Wasser schitzen) und 15 (Leben an Land) aus dem Jahr 2020
belegt, dass die Ziele verfehlt wurden.

Gleichzeitig bestehen ein groRer Bedarf am Ausbau der Verkehrs- sowie der Energieinfra-
struktur und eine grofde Notwendigkeit zur Realisierung Vorhaben der Transformation und
der Klimaanpassung hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Dieser Ausbau soll schnell,
effizient und nachhaltig erfolgen. Die Bundesregierung hat es sich daher mit dem Koaliti-
onsvertrag fur die 21. Legislaturperiode (Z. 698 f. und 1246 f.) zum Ziel gesetzt, beiden
Bedurfnissen nachzukommen und in einem Naturflichenbedarfsgesetz die Ausweisung
von Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen und die Vernetzung von Ausgleichsmalinahmen
(Biotopverbund) zu erleichtern.

1. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Das Gesetz soll dazu beitragen, den Flachenbedarf fir naturschutzfachliche Aufwertung zu
decken und die 6kologische Vernetzung zu starken sowie die Umsetzung von Kompensa-
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tionsmaflRnahmen im Bereich der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung insbesondere fiir
wichtige bauliche Infrastrukturvorhaben zu erleichtern und zu beschleunigen.

Der Entwurf soll auch dazu beitragen, internationale Verpflichtungen zu erflllen, insbeson-
dere die CBD und die Ziele des Globalen Biodiversitatsrahmens von Kunming-Montreal
(GBF), die Wiederherstellung der Natur im Sinne der europaischen Wiederherstellungsver-
ordnung und die Ziele des Naturlichen Klimaschutzes im Landnutzungssektor.

Zu diesem Zweck enthalt das Gesetz Regelungen zu der Identifikation und Sicherung einer
Naturflachenkulisse, zur Effektivierung der Eingriffsregelung, zur Bereitstellung von Fla-
chen und Erleichterung der MalRnahmendurchfiihrung und zu Anreizen fur private Investiti-
onen in die Natur.

1l. Alternativen

Keine.

V. Gesetzgebungskompetenz

Die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes fur die mit Artikel 1 vorgese-
hene Anderung des Bundesnaturschutzgesetzes ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Num-
mer 29 des Grundgesetzes (Naturschutz und Landschaftspflege).

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europiischen Union und volkerrechtlichen
Vertragen

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europaischen Union und volkerrechtlichen Ver-
tragen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar. Das Regelungs-
vorhaben ist insbesondere vereinbar mit der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natirlichen Lebensraume sowie
der wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABI. L 206 vom 22.7.1992, S. 7, zuletzt geandert
durch Richtlinie (EU) 2025/1237 vom 17. Juni 2025, ABI. L, 2025/1237, 24.6.2025), und der
Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 2009/147/EG des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 30. November 2009 Uber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, ABI. L 020 vom
26.1.2010, S. 7, zuletzt gedndert durch Verordnung (EU) 2019/1010 des Europaischen Par-
laments und des Rates vom 5. Juni 2019 zur Angleichung der Berichterstattungspflichten
im Bereich der Rechtsvorschriften mit Bezug zur Umwelt und zur Anderung der Verordnun-
gen (EG) Nr. 166/2006 und (EU) Nr. 995/2010 des Europaischen Parlaments und des Ra-
tes, der Richtlinien 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG und 2010/63/EU
des Europaischen Parlaments und des Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 338/97 und (EG)
Nr. 2173/2005 des Rates und der Richtlinie 86/278/EWG, ABI. L 170 vom 25.6.2019, S.
115). Volkerrechtliche Regelungen sind nicht betroffen.

VL. Gesetzesfolgen

Es sind keine Rechts- und Verwaltungsvereinfachungen vorgesehen.

1. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Entwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen
Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der UN-
Agenda 2030 fur nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen dient. Bezugspunkt fir

die Prufung sind die Prinzipien, Indikatoren und Ziele der Deutschen Nachhaltigkeitsstrate-
gie, die sich in ihrer Systematik an den Sustainable Development Goals (SDG) der Verein-
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ten Nationen orientieren. Der Gesetzentwurf férdert insbesondere die Erreichung der Ziele
11 ,Nachhaltige Stadte und Gemeinden®, 13 ,MalRnahmen zum Klimaschutz, 14 ,Leben
unter Wasser“ und 15 ,Leben an Land* der UN-Agenda 2030.

Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit dem Leitgedanken der Bundesregierung zur nach-
haltigen Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung
der Agenda 2030 fur nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen dient. Er fordert ins-
besondere die Prinzipien 3. ,Natlrliche Lebensgrundlagen erhalten” und 4. ,Nachhaltiges
Wirtschaften starken“ der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie.

Eine Behinderung anderer Nachhaltigkeitsziele durch das Regelungsvorhaben wurde nicht
festgestellt.

2. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

[Angaben zu den Haushaltsausgaben ohne Erflllungsaufwand werden nachgereicht]
Durch § 15 Absatz 6b Satz 6 werden Ersatzzahlungen, die aufgrund der im Infrastruktur-
Zukunftsgesetz vorgesehenen Gleichstellungen von Ersatzzahlungen geleistet werden
pauschal um 20 Prozent erhdht, sodass mit noch nicht bezifferbaren Mehreinnahmen fir

den Bund zu rechnen ist.

3. Erfullungsaufwand

4.1. Erfiillungsaufwand fiir Biirgerinnen und Biirger

Durch diesen Gesetzentwurf entstehen keine Kosten flr Blrgerinnen und Burger. Insbe-
sondere enthalt dieser Gesetzentwurf keine Informationspflichten.

4.2. Erfiillungsaufwand fiir die Wirtschaft

[Angaben zum Erfiullungsaufwand werden nachgereicht]

4.3.  Erfiillungsaufwand der Verwaltung

[Angaben zum Erfiullungsaufwand werden nachgereicht]

Fur die Verwaltung der Lander ergeben sich geringfligige Be- und Entlastungen, die sich
gegenseitig aufrechnen.

4. Weitere Kosten

Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind nicht
Zu erwarten.

5. Weitere Gesetzesfolgen

Unmittelbare Auswirkungen der vorgesehenen Regelungen auf Verbraucherinnen und Ver-
braucher sind nicht zu erwarten. Gleichstellungspolitische oder demografische Auswirkun-
gen oder Auswirkungen auf die Wahrung und Foérderung gleichwertiger Lebensverhaltnisse
sind nicht zu erwarten.

VIl. Befristung; Evaluierung

Eine Befristung der Regelungen des Gesetzentwurfs ist nicht vorgesehen.
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B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Anderung des Bundesnaturschutzgesetzes)
Zu Nummer 1

Mit der Nummer 1 Buchstabe a bis e werden die durch die eingefligten Vorschriften (§§20a,
15a, 16a, 16b und 20a) erforderlichen Anpassungen der Inhaltstibersicht vorgenommen.

Zu Nummer 2
Mit der Nummer 2 wird der § 1 geédndert.
Zu Buchstabe a

Im Absatz 1 Nummer 2 erfolgt eine Konkretisierung der Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege. So wird die naturliche Klimaschutzfunktion als Teil der Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts in die Zielsetzungen aufgenommen.

Zu Buchstabe b

Zudem wird der § 1 um einen Absatz 1a erganzt. Dieser flhrt ein GUberragendes o6ffentliches
Interesse ein.

Der Satz 1 bestimmt, dass der Schutz von Nationalparken, von Naturschutzgebieten, von
Kernzonen der Biospharenreservate und von naturlichen, nicht entwasserten Mooren sowie
die Wiedervernassung von Moorbdden, sofern die Wiederverndssung aus Mitteln des Akti-
onsprogramm Natdurlicher Klimaschutz geférdert wird, im Uberragenden &ffentlichen Inte-
resse liegt.

Der Grundsatz, entwasserte Moorbodenflachen lediglich auf Basis des Prinzips der Freiwil-
ligkeit wiederzuvernassen, bleibt unberihrt.

Die Regelung eines Uberragenden 6ffentlichen Interesses tragt dem Umstand Rechnung,
dass es sich bei dem Schutz der natirlichen Lebensgrundlagen um ein besonders hohes
Rechtsgut handelt, dem durch Art. 20a GG Verfassungsrang zukommt.

Zudem handelt es sich bei dem Satz 1 um einen allgemeinen Grundsatz im Sinne von Ar-
tikel 72 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 GG, von dem die Lander nicht durch ein spateres Gesetz
abweichende Regelungen treffen kdnnen. Hierdurch wird das besondere Gewicht der ins
Uberragende offentliche Interesse gestellten Schutzgiter noch einmal unterstrichen.

Die Behdrden des Bundes und der Lander haben dieses Uberragende 6ffentliche Interesse
als besonders hohes Gewicht bei der Abwagung mit anderen Rechtsgutern zu bericksich-
tigen.

Der Satz 2 regelt eine Bereichsausnahme zum Satz 1. Demnach findet ein Uberragendes
offentliches Interesse nach Satz 1 keine Anwendung gegenuber Belangen der Landes- und
Blndnisverteidigung und in der Abwagung bei Vorhaben, die bis zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens des Gesetzes ins Uberragende o6ffentliche Interesse gestellt wurden. Dies betrifft
insbesondere die nach § 2 EEG, § 4 GeoBG, § 1 Absatz 3 WindSeeG, § 1 Absatz 1 BBPIG,
§ 1 Absatz 2 ENLAG, § 11c, § 14d Absatz 10, § 28q Absatz 8, § 43 Absatz 3a und § 43I
Absatz 1 EnWG, § 1 Absatz 2 NABEG, § 4 Absatz 1 WasserstoffBG, § 2 Absatz 3 WPG, §
1 Absatz 3 GEG und § 4 Absatz 1 und § 11 Absatz 1 KSpTG, § 1 TKG und § 1 Absatz 7a
BauGB festgelegten Uberragenden 6ffentlichen Interessen und Uberragende 6ffentliche In-
teressen, die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes durch das Infrastruktur-Zukunftsgesetz
festgelegt werden. [Von der Ausnahme sind zudem Vorhaben, die aus dem Sondervermé-
gen fir Infrastruktur und Klimaneutralitat finanziert werden, erfasst.]
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Zu Buchstabe c

Auch wird eine Anderung im Absatz 3 vorgenommen. Dieser sieht fiir das allgemeine Ziel
der dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts Kon-
kretisierungen vor. Bei der Nummer 4, die eine Konkretisierung in Bezug auf die Schutzgu-
ter Luft und Klima enthalt, wird ein Halbsatz eingefligt, der dem nattrlichen Klimaschutz
Rechnung tragt. Demnach sind Moore, Walder und Gewasser, einschlie3lich ihrer Auen, so
zu erhalten und zu entwickeln, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt und ihren Beitrag
fur den naturlichen Klimaschutz [und die Verkehrsfunktion der Bundeswasserstralen] er-
fullen kénnen.

Zu Nummer 3

Mit der Nummer 3 wird der § 2, der die erforderlichen MaRnahmen zur Erreichung der Ziele
nach § 1 regelt, an mehreren Stellen gedndert und erganzt.

Zu Buchstabe a

Nach dem Absatz 3 wird ein neuer Absatz 3a eingeflhrt. Dieser regelt, dass bei Maltnah-
men des Naturschutzes und der Landschaftspflege vorrangig geprift werden soll, ob mit
ihnen auf derselben Flache gleichzeitig mehrere Ziele des § 1 verwirklicht oder mehrere
Verpflichtungen nach dem BNatSchG und sonstigem Bundes- oder Landesrecht sowie
nach Unionsrecht erfullt werden kdnnen. Dies bedeutet, dass — soweit nichts anderes be-
stimmt ist — die Erzielung entsprechender Synergien einer Anerkennung als Erfullung pri-
vater oder behérdlicher Rechtspflichten nicht entgegensteht. Auf diese Weise wird den Ge-
danken der Multifunktionalitat, der Multiinstrumentalitdt und somit des Flachensparens
Rechnung getragen.

Zu Buchstabe b

Der Absatz 4 wird um die Satze 2 und 3 erganzt. Diese besagen, dass geeignete Grundfla-
chen fur Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege bereitgestellt werden sol-
len. Geeignete Flachen sind insbesondere solche, die in der Kulisse des § 20a liegen. Die
Geeignetheit kann sich auch aus besonderen Standortpotenzialen oder aus einer beson-
deren Vernetzungsbedeutung ergeben. Eine Eignung besteht zudem dann, wenn die Fla-
chen fur einen Flachentausch in Frage kommen.

Die Regelung des § 4 zur Funktionssicherung der dort genannten 6ffentlichen Zwecke bleibt
hingegen unberthrt. Dies stellt der Satz 3 klar. Auch kénnen die relevanten Grundflachen
weiterhin als KompensationsmaflRnahmen unter der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung genutzt werden.

Der Absatz 5 regelt bereits bislang, welche europaischen und internationalen Bemiihungen
auf dem Gebiet des Naturschutzes und der Landschaftspflege unterstitzt werden. Bei den
internationalen Bemiihungen in Satz 2 wird nun die Umsetzung des Ubereinkommens tiber
die biologische Vielfalt (BGBI. 1993 1l S. 1741) erganzt.

Zu Nummer 4
Mit der Nummer 4 wird der § 9 geandert.

Der Absatz 3 regelt, welche Angaben in den Landschaftsplanen enthalten sein sollen. Hier-
zu gehoéren nach Absatz 3 Nummer 4 u.a. die Erfordernisse und Mallnahmen zur Umset-
zung der konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Diese werden
an diesem Regelungsstandort in einer nicht abschlieRenden Liste aufgefiihrt. Der Buch-
stabe ¢ wird nun angepasst.
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Beim Buchstaben c erfolgt eine Erganzung dahingehend, dass auch Flachen, die zur Wie-
derherstellung der Natur und fur den naturlichen Klimaschutz besonders geeignet sind, im
Landschaftsplan darzustellen sind.

Zu Nummer 5
Mit der Nummer 6 wird der § 14 um die Absatze 2a, 4 und 5 erganzt.
Zu Buchstabe a

Mit dem neu eingefiigten Absatz 2a werden Erleichterungen fir die Anlage, die Bewirtschaf-
tung und die Beseitigung von Agroforstsystemen im Rahmen der naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung geschaffen. Nicht als Eingriff gilt demnach die Anlage und Bewirtschaf-
tung von Agroforstsystemen auf Ackerland, soweit dabei die Ziele des Naturschutzes und
der Landschaftspflege berticksichtigt werden. Dies gilt jedoch nur auerhalb von Natura
2000-Gebieten, Nationalparken, Biospharenreservaten und Naturschutzgebieten. Erfolgt
die Anlage und Bewirtschaftung im Sinne des Satzes 1 im Einklang mit den in § 5 Absatz 2
dieses Gesetzes genannten Anforderungen sowie den sich aus § 17 Absatz 2 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes und dem Recht der Landwirtschaft ergebenden Anforderungen an
die gute fachliche Praxis, widerspricht sie in der Regel nicht den Zielen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege. Nicht als Eingriff gilt die Beseitigung von nach dem Inkrafttreten
des Gesetzes angelegten Agroforstsystemen auf Ackerland zur Wiederaufnahme der aus-
schliel3lichen ackerbaulichen Bodennutzung oder erstmaligen Grinlandnutzung.*

Zu Buchstabe b

Der Absatz 4 stellt nunmehr auch gesetzlich klar, dass es sich bei regelmafig durchgefiihr-
ten MaRnahmen zur ordnungsgemafien Unterhaltung von Verkehrswegen und zugehdrigen
Betriebsanlagen nicht um einen Eingriff im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung handelt, da diese MalRlnahmen entweder nicht mit einer Veranderung der Gestalt oder
Nutzung von Grundflachen verbunden sind oder zu keiner erheblichen Beeintrachtigung
der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes flih-
ren. Die MalRnahmen dienen der Aufrechterhaltung der Betriebsfahigkeit und der Verkehrs-
sicherheit des Verkehrsweges. Nicht als Eingriff zu werten sind daher MalRnahmen der ord-
nungsgemalien Unterhaltung wie z.B. der Kontrolle, Wartung, Vegetationspflege, auch im
Sinne eines 6kologischen Trassenmanagements zur Steigerung der Betriebs- und Ver-
kehrssicherheit bei der Schiene, soweit dem ein fachlich anerkanntes Konzept zum Arten-
und Naturschutz zu Grunde liegt. Die Vorschrift erstreckt sich insbesondere nicht auf Mal3-
nahmen im Bereich des Ersatzneubaus oder auf Bau und Anderung von Verkehrsanlagen.

Der erganzte Absatz 5 stellt klar, dass bestimmte Mallinahmen zur ékologischen Verbesse-
rung sowie zur Verbesserung der Leistungs- und Funktionsfahigkeit oberirdischer Gewas-
ser keinen Eingriff in Natur und Landschaft darstellen.

Satz 1 konkretisiert dies durch die Festlegung von Voraussetzungen:
Zu Nummer 1:

Erfasst sind MaRnahmen, die funktional auf die Wiederherstellung, Entwicklung oder Ver-
besserung der Gewasserstruktur, der Auenfunktionen oder der gewassertypischen Lebens-
gemeinschaften gerichtet sind und damit unmittelbar der Verbesserung des Naturhaushalts
dienen. Hierzu zahlen insbesondere Einbau oder Anpassung von Strukturelementen (z.B.
Buhnen, Strukturinseln, Totholzelemente), Aufweitung des Gewasserbetts (z.B. Uferbuch-
ten), Wiederanbindung von Altarmen und Nebengewassern, Herstellung naturnaher Ufer,
Kies- und Substrataufwertungen, Herstellung von Flachwasserzonen, Herstellung von
Laich- und Jungfischhabitaten, Reaktivierung von Uberschwemmungsflachen und Wieder-
vernassung ehemaliger Auenbereiche, Beseitigung oder Rickverlegung gewassernaher
Verbauungen (z.B. Ufersicherungen).
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Zu Nummer 2:

Die Privilegierung gilt nur, soweit keine Uber die mit der MalRnahme typischerweise verbun-
denen Wirkungen hinausgehenden erheblichen zusatzlichen Beeintrachtigungen von Natur
und Landschaft entstehen. Damit wird sichergestellt, dass nur solche MalRnahmen erfasst
sind, deren Eingriffscharakter gegentber ihrem 6kologischen Nutzen zurticktritt.

Zu Nummer 3:

Die Einbindung in MaRnahmenprogramme nach § 82 WHG oder entsprechende Fachpla-
nungen gewahrleistet die fachliche Fundierung sowie die Ausrichtung an den Bewirtschaf-
tungszielen nach § 27 WHG und dient zugleich der rechtssicheren Abgrenzung.

Die Regelung dient der Klarstellung und vermeidet Abgrenzungsunsicherheiten im Vollzug.
Sie greift bestehende Regelungsansatze der Lander, insbesondere in Hessen und Nord-
rhein-Westfalen, auf und fihrt diese bundeseinheitlich fort.

Zugleich tragt sie zur Verfahrensvereinfachung und Beschleunigung bei.
Zu Nummer 6

Mit der Nummer 7 werden mehrere Anpassungen im § 15 zur Fortentwicklung der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung vorgenommen. Das Ziel dieser Malinahmen ist es, die
Rahmenbedingungen flr die Erbringung einer Realkompensation zu verbessern und Gber
Anreize eine aus fachlicher Sicht sinnvolle planerische Steuerung herbeizufiihren.

Zu Buchstabe a

Zur Verbesserung der Rahmenbedingungen fiir die Realkompensation wird u.a. der Ab-
satz 2 angepasst.

Hier wird der bislang geltende Naturraumbezug — sowohl fir den Ausgleich nach Absatz 2
Satz 2 als auch fiir den Ersatz nach Absatz 2 Satz 3 — gelockert.

Geregelt wird der nun mafigebliche Naturraumbezug im neuen Satz 4. Demnach sind Aus-
gleichs- und Ersatzmalinahmen so durchzuflhren, dass die Aufwertungen im betroffenen
Naturraum oder in angrenzenden Naturrdumen wirksam werden. Dies bedeutet nicht zwin-
gend, dass die Malinahmen im betroffenen Naturraum durchzuflihren sind. Sie kénnen viel-
mehr auch dann in diesem wirksam werden, wenn sie in einem anderen Naturraum durch-
gefuhrt werden, die funktionalen Auswirkungen aber in den betroffenen Naturraum hinein-
wirken. Ebenso verhalt es sich mit der Wirksamkeit in einem der angrenzenden Natur-
raume. Auch hier ist lediglich darauf abzustellen, ob die Ausgleichs- oder Ersatzmallinahme
in einem oder mehreren dieser angrenzenden Naturraume ihre Wirkung entfaltet. Auf diese
Weise wird dem Verursacher ein hohes Mal} an Flexibilitat eingeraumt, um seinen Kom-
pensationsverpflichtungen nachzukommen. Im Vordergrund steht hierbei aus Naturschutz-
sicht das Interesse, dass Malinahmen ergriffen werden, die — bei einem gelockerten raum-
lichen Zusammenhang — in besonderem Mal3e dazu beitragen, die beeintrachtigten Funk-
tionen wiederherzustellen.

Zu Buchstabe b

Die bisherige Regelung des Absatz 2 Satz 4 zur Multifunktionalitdt von MalRnahmen wird in
einen neuen Absatz 2a Uberfihrt. Zudem wird die Regelung erganzt. Demnach steht auch
die Festlegung von AusgleichsmalRnahmen nach § 30 Absatz 3, von Malinahmen in Mal}-
nahmenprogrammen nach § 45h des Wasserhaushaltsgesetzes, zur Wiederaufforstung im
Sinne des § 9 des Bundeswaldgesetzes oder Ersatzaufforstungen aufgrund landesrechtli-
cher Vorschriften sowie als WiederherstellungsmaRnahmen nach dem nationalen Wieder-
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herstellungsplan nach Artikel 14 der EU-Wiederherstellungsverordnung der Anerkennung
als Ausgleichs- und Ersatzmafinahmen nicht entgegen.

Der Absatz 2a enthalt zwei unterschiedliche Konstellation. Wahrend bei den MaRnahmen
nach den Nummern 1, 3, 6, 7 und 9 geregelt wird, dass Mallhahmen auch dann als Kom-
pensationsmaflnahmen anerkannt werden kénnen, wenn sie zugleich zur Erflllung staatli-
cher Verpflichtungen beitragen, wird in den Nummern 2, 4, 5, 6 und 8 klargestellt, dass eine
Mafinahme in einem Verfahren auch multiinstrumentell zur Erflllung mehrerer Rechtspflich-
ten (z.B. nach der Eingriffsregelung und dem besonderen Artenschutzrecht) dienen kann.

Mafinahmen zur Wiedervernetzung von Lebensraumen, wie beispielsweise Querungshilfen
fur Tiere und zur Vernetzung von Lebensraumen an linearen Infrastrukturen oder Gewas-
serrenaturierungen und MalRnahmen zur Erzielung der Durchgangigkeit von FlieRgewas-
sern einschliel3lich ihrer Uferbereiche, kénnen — neben positiven Auswirkungen fur andere
Bereiche des Naturschutzrechts — auch als Kompensationsmaflinahmen unter der Eingriffs-
regelung Berlcksichtigung finden. Dies gilt zum einen flr Wiedervernetzungsmallnahmen
im betroffenen Naturraum und in den angrenzenden Naturraumen, zum anderen aber auch
fur WiedervernetzungsmafRnahmen, die aulderhalb dieser Kulisse realisiert werden, ihre
Wirkung jedoch im betroffenen Naturraum oder in einem der angrenzenden Naturrdume
entfalten.

Zu Buchstabe c

Nach dem Absatz 3 werden die neuen Absatze 3a und 3b eingefiigt. Der Absatz 3a sieht
vor, dass ein Verursacher im Sinne des Absatz 2 als Bonus eine Verringerung der von ihm
zu erbringenden biotopwertbezogenen Kompensationsverpflichtung in Héhe von 15 Pro-
zent erhalt, wenn der Eingriff durch Inanspruchnahme einer bevorrateten Malnahme nach
§ 16 Absatz 1 kompensiert wird. Auf diese Weise soll ein Anreiz geschaffen werden, bei
der Kompensation auf bereits umgesetzte und bereits wirksame Kompensationsmafinah-
men zuzugreifen. Zudem werden bevorratete MalRnahmen oftmals im Rahmen einer gro-
Reren, zusammenhangenden Kulisse umgesetzt, so dass dadurch ein héherer Mehrwert
fur den Naturschutz generiert werden kann.

Der ebenfalls neue Absatz 3b sieht hingegen einen Malus vor. Dieser greift immer dann,
wenn der Verursacher den Eingriff auf Flachen realisiert, die zu der Natirlichen Infrastruktur
nach § 20a gehdren. In diesem Fall erhéht sich der biotopwertbezogene Kompensations-
bedarf um 20 Prozent. Auf diese Weise soll ein Anreiz geschaffen werden, Eingriffe nicht
auf hochwertigen Naturschutzflachen durchzuflhren, sondern stattdessen auf aus Natur-
schutzsicht weniger relevante Flachen auszuweichen.

Zu Buchstabe d

Im Absatz 4 wird ein neuer Satz 3 eingefugt. Der bisherige Satz 3 wird zum Satz 4. Durch
den neuen Satz 3 wird der Sicherungszeitraum dahingehend geregelt, dass die Kompen-
sationsmaflnahme in der Regel fiir die Dauer der vorhabenbezogenen Wirkungen rechtlich
zu sichern ist.

Zu Buchstabe e

Der Absatz 6 Satz 7 wird hinsichtlich der Zweckbindung angepasst. Demnach sind die ver-
einnahmten Ersatzzahlungen nicht mehr nur fur Manahmen maéglichst in dem betroffenen
Naturraum, sondern auch und vorrangig flr den Schutz und den weiteren Ausbau der Na-
turlichen Infrastruktur nach § 20a zu verwenden.

Zu Buchstabe f

Der Absatz 6a, der (voraussichtlich) mit dem Infrastruktur-Zukunftsgesetz eingefuigt wird,
wird durch einen neuen Absatz 6a ersetzt. Der bisherige Absatz 6a wird zum Absatz 6b.
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Durch den neuen Absatz 6a wird konkretisiert, in welchen Konstellationen nicht zu vermei-
dende Beeintrachtigungen auch nicht ausgleichbar oder ersetzbar sind und in welchen
Konstellationen der Weg in eine Ersatzzahlung nach dem Absatz 6 eréffnet ist.

Nach dem Absatz 6a Satz 1 sind Beeintrachtigungen demnach nicht ausgleichbar oder er-
setzbar, soweit die Anforderungen an die Durchfihrung von Ausgleichs- oder Ersatzmal3-
nahmen nach Absatz 2 Satz 2 und 3 aus tatsachlichen oder rechtlichen Griinden nicht erfuillt
werden koénnen.

Der Absatz 6a Satz 2 gibt Regelbeispiele, in welchen Fallen dies insbesondere angenom-
men werden kann. Die Anforderungen kdnnen demzufolge dann nicht erfullt werden, wenn
die betroffene Funktion durch Ausgleichs- oder ErsatzmalRnahmen nicht oder nur unter un-
zumutbaren Belastungen herstellbar ist oder Flachen, auf denen die Malhahmen durch-
gefuhrt werden kdnnen, weder im betroffenen Naturraum noch in einem der angrenzenden
Naturraume vorhanden oder verfligbar sind.

Zu Buchstabe g

AuRerdem werden Anderungen an dem (voraussichtlich) durch das Infrastrukturzukunfts-
Gesetz erganzten Absatz 6a vorgenommen. Dieser wird nun — aufgrund der Einfligung des
neuen Absatz 6a —zum Absatz 6b. Zudem wird nach dem Satz 3 ein neuer Satz 4 eingefigt.
Dieser regelt, dass in den Fallen, in denen Verursacher unter Verweis auf den Absatz 6b
einen Ersatz in Geld anstelle einer Realkompensation erbringen wollen, sich die zu leis-
tende Ersatzzahlung um 20 Prozent gegentiber der eigentlich zu leistenden Zahlung erhéht.
Auf diese Weise wird dem Umstand Rechnung getragen, dass durch den mit der Neurege-
lung verbundenen Verzicht auf eine Realkompensation einerseits der Verursacher des Ein-
griffs stark entlastet wird und andererseits im Hinblick auf die Kompensation, z.B. durch
zeitliche Verzégerungen der MalRnahmenumsetzung, qualitative EinbuRen moglich sind.

Zudem wird nach dem bisherigen Satz 7 ein neuer Satz 8 erganzt. Dieser regelt, dass die
Erhéhung der Ersatzzahlung um 20 Prozent auch fir die Ersatzzahlung nach dem § 15
Absatz 9, der mit dem Bundeswehr-Infrastrukturbeschleunigungsgesetz eingefuhrt wird.

Zu Buchstabe h

Nach dem Absatz 8 wird ein neuer Absatz 8a eingefligt. Dieser enthalt eine weitere Verord-
nungsermachtigung. Mit dieser wird das Bundesministerium fur Umwelt, Klimaschutz, Na-
turschutz und nukleare Sicherheit ermachtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium flr Landwirtschaft, Ernahrung und Heimat, dem Bundesministerium fir Verkehr, dem
Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie sowie dem Bundesministerium fir Wohnen,
Stadtentwicklung und Bauwesen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra-
tes eine Regelung zu signifikanten Abschlagen beim Ausgleich fir ndher zu bestimmende
MaRnahmen des Klima- und Umweltschutzes, des Kusten- und Hochwasserschutzes sowie
der Klimaanpassung zu treffen. Diese Rechtsverordnung ist bis zum 31. Dezember 2026
vorzulegen.

Zu Nummer 7

Mit der Nummer 7 wird ein neuer § 15a eingefiigt. Dieser regelt die Verwendung der Er-
satzzahlungen, die aufgrund der im Zuge des Infrastruktur-Zukunftsgesetzes (voraussicht-
lich) erganzten Vorschriften zur Gleichstellung der Ersatzzahlungen fur bestimmte Infra-
strukturvorhaben, vereinnahmt werden. Bei dieser soll eine enge Zusammenarbeit mit den
Landern und den Flachenagenturen erfolgen. Auf diese Weise kann eine Integration der
Vorhaben in bestehende naturschutzfachliche Planungen auf Bundes- und Landesebene
sichergestellt und auf die langjahrige Erfahrung der Flachenagenturen zurtickgegriffen wer-
den.
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Die Regelung bestimmt, dass diese Ersatzzahlungen zur Erflllung der im § 15 Absatz 6b
genannten Zwecke zur Durchfiihrung eigener Malnahmen und fur den Ankauf von MaR-
nahmen Dritter, insbesondere aus bestehenden Okokonten, zur Aufwertung von Natur und
Landschaft zu verwenden sind. Der Forderung von noch nicht durchgefiihrten Malinahmen
Dritter kommt somit lediglich eine untergeordnete Bedeutung zu. Die nach dem Infrastruk-
tur-Zukunftsgesetz vorgesehene Zweckbindung der Gelder bleibt von dieser Vorgabe un-
berdhrt.

Zu Nummer 8

Zudem wird ein neuer § 15b eingefiigt. Dieser regelt die Mdglichkeit, dass die Pflicht zur
Beibringung einer Realkompensation mit befreiender Wirkung auf Dritte Gbertragen werden
kann. Voraussetzung ist hierflir nach dem Absatz 1 Satz 1, dass der Dritte nach Absatz 2
von der fUr Naturschutz und Landschaftspflege zusténdigen Behorde anerkannt sein muss.
Der Absatz 2 Satz 2 und 3 regelt die Formalien einer Ubernahme. Demnach erfolgt die
Ubernahme durch unbedingte schriftliche Vereinbarung, die nicht widerrufen werden kann.
Der Verursacher tbermittelt die Ubernahmevereinbarung der fiir die Zulassungsentschei-
dung zustandigen Behorde.

Der Absatz 2 regelt hingegen die Voraussetzungen fir die Anerkennung. Nach dem Ab-
satz 2 Satz 1 ist die Behérde zur Anerkennung einer Ubernahme von Kompensationsmal3-
nahmen verpflichtet, wenn die Merkmale der Nummern 1 und 2 kumulativ erfiillt sind. Nach
der Nummer 1 hat der Dritte die Gewahr dafiir bieten, dass der Verantwortung ordnungs-
gemal nachgekommen wird, insbesondere durch ausreichende wirtschaftliche Leistungs-
fahigkeit und den Einsatz von Beschaftigten mit nachgewiesener Eignung. Dartber hinaus
dirfen nach der Nummer 2 keine Tatsachen vorliegen, die die Annahme der Unzuverlas-
sigkeit der vertretungsberechtigten Personen rechtfertigen. Der Begriff der Unzuverlassig-
keit ist hier analog zu der in der Gewerbeordnung ublichen Verwendung auszulegen. Die
Méglichkeit anerkannt zu werden, besteht jedoch ausschlief3lich fir juristische Personen.

Zu Nummer 9

Nach dem neuen § 16 wird ein ebenfalls neuer § 16a eingefligt. Dieser regelt Naheres zu
Naturgutschriften und enthalt eine entsprechende Verordnungsermachtigung.

Im Absatz 1 werden Naturgutschriften legaldefiniert. Demnach handelt es sich bei diesen
um eine Form der Finanzierung des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Sie sind
Nachweise Uber Mallnahmen, die zu einer dauerhaften Aufwertung von Natur und Land-
schaft fuhren und die wesentlichen Anforderungen an bevorratete Mal3nahmen erfillen
(ohne jedoch Kompensationsmaflnahme zu sein).

Der Absatz 2 regelt, wie Naturgutschriften erworben werden kdnnen. Hierbei sind zwei
Konstellationen denkbar. So kdnnen die Naturgutschriften durch naturliche und juristische
Personen des Privatrechts sowie durch das Bundesministerium fir Umwelt, Klimaschutz,
Naturschutz und nukleare Sicherheit oder eine durch dieses zu bestimmende Stelle erwor-
ben werden. Eine Veraullerung von erworbenen Naturgutschriften ist hingegen ausge-
schlossen.

Im Absatz 3 findet sich eine Ermachtigung, nach welcher das Bundesministerium fir Um-
welt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates Naheres zu Naturgutschriften, insbesondere zu deren Ausstel-
lung, Erwerb und Nutzung regeln kann.

Zu Nummer 10
Zudem wird der § 20, der die allgemeinen Grundsatze zum Biotopverbund regelt, ange-

passt. Bei dem Biotopverbund handelt es sich um ein rechtlich gesichertes und raumlich-
funktional ausgestaltetes Netz verbundener Biotope, welches zusammen mit den Schutz-
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gebieten das Ruickgrat der Naturlichen Infrastruktur darstellt und eine starke Steuerungs-
wirkung fur Manahmen zugunsten des Naturschutzes und der Landschaftspflege entfaltet.
Um diese Steuerungswirkung hinreichend zu entfalten, bedarf es einer flachenmafig wie
zeitlich klar determinierten Zielsetzung. Im Absatz 1 wird daher die Zielvorgabe, welcher
Anteil der Flache eines jeden Landes als Teil des Biotopverbundes auszuweisen ist, von
10 Prozent auf 15 Prozent erhdht. Diese Erhéhung wird mit einer Frist verknupft. Demnach
sind die 15 Prozent spatestens bis zum 31. Dezember 2030 zu erreichen.

Sowohl Umfang als auch Fristsetzung entsprechen dem Ziel 2.3 der NBS 2030 zur Weiter-
entwicklung eines funktionalen Biotopverbunds. Die wichtigsten landertubergreifenden Le-
bensraumkorridore (Biotopverbundachsen) sind danach bis 2030 etabliert und gesichert,
so dass ein funktionaler lander-tbergreifender Biotopverbund auf mindestens 15 Prozent
der Landesflache gewahrleistet ist. Ein Teil der Lander hat sich diese Zielmarke bereits
selbst gesetzt (Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein).

Die Anhebung wird ausdricklich seitens des Sachverstandigenrates fur Umweltfragen
(SRU), des Wissenschaftlichen Beirates fur Biodiversitat und Genetische Ressourcen
(WBBGR) sowie des Wissenschaftlichen Beirates fir Waldpolitik (WBW) begruft (SRU,
WBBGR, WBW Stellungnahme Renaturierung 2024). In diesem Sinne empfiehlt der SRU
seit vielen Jahren einen starkeren Ausbau und eine verbindlichere Umsetzung des Bio-
topverbundes zur Sicherung der Biodiversitat, Okosystemfunktionen und der Anpassung
an den Klimawandel (SRU Umweltgutachten 2002 & 2008).

Schon die Ministerkonferenz flir Raumordnung forderte 1992 in ihrem Beschluss "Aufbau
eines 6kologischen Verbundsystems in der rdumlichen Planung" (27.11.1992), den Aufbau,
Schutz, Pflege und Entwicklung eines Verbundes 6kologisch bedeutsamer Gebiete, der in
etwa 15 % der nicht fir Siedlungszwecke genutzten Flache umfassen sollte.

Gerade angesichts des fortschreitenden Klimawandels sind groRere zusammenhangende
und vernetzte Lebensraume sowie funktionale Wanderkorridore unerlasslich, damit Arten
ihre Verbreitungsgebiete in klimatisch geeignete Raume verlagern kénnen. Ohne einen
ausreichend ausgebauten Biotopverbund werden Wanderungsbewegungen und geneti-
scher Austausch durch Ausbreitungsbarrieren verhindert, wodurch sich der Rickgang vie-
ler Arten und Lebensgemeinschaften weiter verscharft.

Das bestehende Landesrecht wird hierdurch nicht Uberregelt. Bei der Zielvorgabe des § 20
Absatz 1 handelt es sich lediglich um eine Soll-Vorschrift. Dies ermoglicht es den Landern,
bei der Ausgestaltung des Biotopverbundes ihren jeweiligen landestypischen Besonderhei-
ten Rechnung zu tragen.

Zu Nummer 11

Nach dem § 20 wird ein neuer § 20a eingefigt. Dieser regelt Naheres zu der Natlrlichen
Infrastruktur. Diese bildet die Kulisse, in der wesentliche Teile der landes- und bundesweit
bedeutsamen Naturschutzflachen abgebildet sind. Hieran wird im § 15 Absatz 3b ange-
knapft. Dem Begriff ,Naturliche Infrastruktur” liegt der Gedanke zugrunde, dass der Erhalt
und die Verbesserung der Okosysteme und ihrer Leistungen ebenso wie ,technische Infra-
struktur” fir die Entwicklung eines Landes unverzichtbar sind. Wesentliche Ziele sind u. a.
die Erhaltung und Wiederherstellung von Okosystemleistungen und damit der Schutz des
Naturkapitals Deutschlands. Dies umfasst Guter und Leistungen von Natur und Landschaft
— also von biologischer Vielfalt, Boden, Wasser, Klima/Luft sowie ihrer Wechselwirkungen.
Okosystemleistungen erbringen fiir die Gesellschaft einen direkten oder indirekten Nutzen
und tragen so zum menschlichen Wohlergehen bei, wie etwa Schutz des Trinkwassers,
Hochwasserrickhaltung, Klimaregulation oder menschlicher Gesundheit einschlie3lich der
Erholung. Um die Leistungen im bundesweiten Maf3stab zu sichern und zu entwickeln be-
darf es eines bundesweiten Rahmens, der die raumlichen Anforderungen zur Sicherung
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schutzbediirftiger und -wiirdiger Okosystemleistungen unter besonderer Wiirdigung des
Schutzes und der Entwicklung der biologischen Vielfalt systematisch aufzeigt.

Die Naturliche Infrastruktur bildet ein landertibergreifendes Netz natirlicher und naturnaher
Flachen, die in besonderem Male diese Funktionen Ubernehmen. Dazu wird auf Erkennt-
nisgrundlage des Bundeskonzeptes Grine Infrastruktur eine Kulisse aus Schutzgebietska-
tegorien und Flachen mit bestimmten qualitativen Merkmalen definiert, deren weitere Ent-
wicklung und Sicherung durch Mallnahmen des Naturschutzes (u.a. Kompensation, Forde-
rung) erfolgen muss.

Im Absatz 1 findet sich der allgemeine Auftrag die Naturliche Infrastruktur zu schitzen.

Der Absatz 2 enthalt eine Legaldefinition der Naturlichen Infrastruktur. Nach dem Absatz 2
Satz 1 handelt es sich bei der Natirlichen Infrastruktur im Sinne von Absatz 1 um die Ku-
lisse von Flachen, die fur die Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege von besonderer Bedeutung sind. Im Absatz 2 Satz 2 findet sich eine Aufzah-
lung der Bestandteile der Naturlichen Infrastruktur. Unter der Nummer 1 finden sich die
Bestandteile, die ohne planerische Vorarbeiten identifizier- und abgrenzbar sind. Hierzu ge-
héren insbesondere die Schutzgebiete nach den § 23 ff. auch gesetzlich geschitzte Biotope
nach § 30 BNatSchG, aber auch Moorbdden und unbebaute rezente Auen. Moorbéden sind
aufgrund ihrer Bedeutung fur den Biodiversitats- und Klimaschutz essentieller Bestandteil
der Naturlichen Infrastruktur. Sie umfassen alle organischen Boden (im Sinne der Definition
nach IPCC, 2006) in Deutschland, also sowohl Moorbéden nach deutscher bodenkundli-
cher Definition als auch weitere kohlenstoffreiche Boden, die in ihrem Emissionsverhalten
mit Moorbdden vergleichbar sind, wie z.B. Anmoorgleye und Moorfolgebéden. Unbebaute
rezente Auen sind auf Grund ihrer vielfaltigen potentiellen Funktionen und Okosystemleis-
tungen ebenfalls wesentlicher Bestandteil der Natirlichen Infrastruktur. Bei diesen handelt
es sich um bei Hochwasser Uberflutete Bereiche einschlief3lich FlieRpolder mit 6kologischer
Flutung, die nicht bzw. Gberwiegend nicht bebaut sind. § 4 Satz 1 Nummer 3 und Nummer
4 enthalten Funktionssicherungsregelungen fur Flachen des offentlichen Verkehrs als 6f-
fentliche Verkehrswege sowie der See- und Binnenschifffahrt. Dies bedeutet, dass das Na-
turschutzrecht zu diesem Zweck zurtickzutreten hat, soweit die jeweilige bestimmungsge-
mafe Nutzung beeintrachtigt ware. Dies gilt auch flr den gesetzlichen Biotopschutz nach
§ 30. Soweit die bestimmungsgemafle Nutzung beeintrachtigt ware, hat der gesetzliche
Biotopschutz zuriickzutreten.

Bei den potentiellen weiteren Bestandteilen nach der Nummer 2 handelt es sich um landes-
oder bundesweit bedeutende Bestandteile, die der Darstellung in der Landschaftsplanung
(des Bundes oder der Lander) bedrfen. Hiervon sind u.a. Vorkommensgebiete seltener
und gefahrdeter Arten (wie z.B. Schwerpunktvorkommen, Dichtezentren und Zugkorridore)
umfasst.

Der Absatz 3 macht Angaben zum Zweck und Nutzen der Naturlichen Infrastruktur. So sind
die Flachen der Naturlichen Infrastruktur fur kinftige Malinahmen zur Kompensation von
Eingriffen in Natur und Landschaft, zum Einsatz natur- und landschaftsbezogener Forder-
mittel (wie zum Beispiel das Nationale Artenhilfsprogramm (nAHP), das Aktionsprogramm
Naturlicher Klimaschutz (ANK) und die Programme des Bundesnaturschutzfonds) sowie die
gleichzeitige Verwirklichung mehrerer Ziele oder Erflllung mehrerer Verpflichtungen im
Sinne des § 2 Absatz 3a besonders geeignet. Zudem wird geregelt, dass fur Eingriffe in
Flachen der Naturlichen Infrastruktur die Rechtsfolge des § 15 Absatz 3b, der Malus, An-
wendung findet. Dartiber hinaus wird klargestellt, dass keine weiteren Rechtsfolgen, wie
beispielsweise ein Uberragendes 6ffentliches Interesse oder ein Abwagungsvorrang, an die
Flachen der Naturlichen Infrastruktur geknupft sind.

Der Absatz 4 verpflichtet die Lander, dem Bund die erforderlichen Angaben zur Natirlichen
Infrastruktur zur Verfugung zu stellen. Als Grundlage fur den Datenaustausch sollte die be-
stehende Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Landern uber den Datenaustausch
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im Umweltbereich (Verwaltungsvereinbarung Datentausch) genutzt werden. Diese Informa-
tionen kénnen z.B. bei der Aufstellung des Bundeslandschaftsprogramm herangezogen
werden.

In Absatz 5 wird der besonderen Zweckbestimmung der Flachen Rechnung getragen, die
der Landes- und Bundnisverteidigung dienen. Auf Grund der militarischen Nutzung ist dort
der Naturwert besonders hoch. Gleichzeitig kdnnen nur diese Flachen fiir Ubungsbetrieb
und Infrastruktur, die Landes- und Blndnisverteidigung dienen, genutzt werden.

Des Weiteren soll sichergestellt werden, dass die ausschlief3lich militdrische Zweckbestim-
mung dieser Flachen erhalten bleibt, in dem diese von der Feststellung der besonderen
Eignung fur MaBnahmen zur Kompensation, zum Einsatz von Férdermitteln oder zur Erful-
lung mehrerer Verpflichtungen im Sinne des § 2 Absatz 3a ausgenommen werden. Dazu
soll auch die Verpflichtung zu Ausbau und expliziten Schutz der natirlichen Infrastruktur
entfallen.

Zu Nummer 14

Zu Nummer 12

Im § 21 werden in den Absatzen 1 und 4 Anpassungen vorgenommen.
Zu Buchstabe a

Im Absatz 1 Satz 1 wird ein zweiter Halbsatz eingeflgt. Dieser sieht vor, dass bei der Wahr-
nehmung der Schaffung des Biotopverbundes die landertbergreifenden Lebensraumach-
sen, Engstellen und zerschnittenen Landschaftsraume besonders zu berlicksichtigen sind.

Zu Buchstabe b

Der Absatz 4 enthalt angepasste Regelungen zur Sicherung der Flachen des Biotopver-
bunds. Demnach sind die erforderlichen Kernflachen vollstandig, Verbindungsflachen und
Verbindungselemente Uberwiegend durch Erklarung zu geschitzten Teilen von Natur und
Landschaft im Sinne des § 20 Absatz 2, und im Ubrigen durch planungsrechtliche Festle-
gungen, durch langfristige vertragliche Vereinbarungen oder andere geeignete Mal3nah-
men rechtlich zu sichern, um den Biotopverbund dauerhaft zu gewahrleisten. Hierbei sollen
die landerlubergreifenden Lebensraumachsen, Engstellen und zerschnittene Landschafts-
raume, in gleicher Weise wie die Kernflachen, zu geschutzten Teilen von Natur und Land-
schaft im Sinne des § 20 Absatz 2 erklart werden. Verbindungsflachen und Verbindungs-
elemente, die keiner naturschutzrechtlichen Sicherung unterliegen, sollen durch alternative
Formen, insbesondere die Raumordnung, gesichert werden.

Zu Nummer 13

Innerhalb der Ubergangsfrist nach § 40 Absatz 1 Satz 4 Nummer 4 haben sich die erhofften
Marktanpassungen nicht eingestellt. Es mangelt haufig weiterhin an den notwendigen Zer-
tifizierungen und Erntebestanden. Hierauf gerichtete Vergabeverfahren 6ffentlicher Auftrag-
geber verlaufen daher oft ergebnislos. Um fir Infrastrukturbetreiber dennoch eine verein-
fachte und zligige Umsetzung funktionsfahiger KompensationsmaRnahmen zu ermdgli-
chen, werden in einer neuen Nummer 4 die Voraussetzungen fur eine Genehmigung er-
leichtert, wenn gebietseigene Gehdlze bzw. gebietseigenes Saatgut nicht oder nicht aus-
reichend verfugbar sind und alternative Produkte zur Erflllung der Kompensationsverpflich-
tung ausgebracht werden mussen. Einer derartigen Genehmigung bzw. Befreiung nach §
67 Absatz 1 bedarf es auch im Rahmen der durch Planfeststellung oder Plangenehmigung
zugelassenen Eingriffskompensation. In der Planungspraxis werden dadurch Personalres-
sourcen auf Seiten des Vorhabentragers und der Genehmigungsbehdrden in erheblichem
Male gebunden. Bei der Durchfiihrung vorgezogener AusgleichsmaRnahmen im Sinne des
§ 44 Absatz 5 Satz 3, deren Funktion bereits vor dem Eingriff gewahrleistet werden muss,



-27 -

fuhrt das bisherige Genehmigungserfordernis haufig zu einer deutlichen Verzégerung bei
der Realisierung von Infrastrukturprojekten. Im Falle von Lieferengpassen und ergebnislo-
sen Vergabeverfahren, die den Mangel an gebietseigenen Gehodlzen bzw. Saatgut belegen,
wird dem Vorhabentrager durch die Neufassung des § 40 Absatz 1 Satz 4 Nummer 4 kinftig
wieder die Mdglichkeit ertffnet, entsprechend der Rechtslage bis zum 1. Marz 2020 auf
konventionelles Saat- und Pflanzgut zurickzugreifen. Durch diese neue Ausnahmerege-
lung wird die zligige Durchfiihrung vorgezogener AusgleichsmalRnahmen erméglicht und
damit ein wichtiger Beitrag zur Beschleunigung von Infrastrukturprojekten geleistet.

Zu Nummer 14

In § 54 wird die bestehende Ermachtigung zum Erlass von Verwaltungsvorschriften im Be-
reich von Verkehrsinfrastrukturen zum Zwecke der Standardisierung angepasst bzw. erwei-
tert. Die mit dem Vierten Burokratieentlastungsgesetz eingefligte Ermachtigungsgrundlage
fur allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Standardisierung der artenschutzrechtlichen
Prifung fur Vorhaben und MaRnahmen an Eisenbahnbetriebsanlagen wird mit diesem Ge-
setz auf Bauvorhaben von und anderen MaRnahmen an Eisenbahnbetriebsanlagen, Bun-
desfernstraflen (Bundesautobahnen oder Bundesstralien), Bundeswasserstrafien und sol-
che, die der Landesverteidigung dienen, erweitert.

Bei den genannten Infrastrukturvorhaben gelten neben Vorhaben und MalRnahmen die
Durchfuhrung von baulichen und betrieblichen Unterhaltungs-, Erneuerungs- und sonstigen
baulichen MaRnahmen auch der Neu und Ausbau, die keine Kapazitatserweiterung bewir-
ken. Als Vorhaben und MalRnahmen, die der Verteidigung dienen, gelten die Durchfihrung
von baulichen Unterhaltungs-, Erneuerungs- und sonstigen baulichen MaRnahmen auf der
Verteidigung dienenden Flachen. Die Erweiterung hat zum Ziel, Planungs- und Genehmi-
gungsprozesse unter Beibehaltung des bestehenden hohen Schutzniveaus und unter Be-
rucksichtigung bewahrter technischer Regelwerke, insbesondere auch unter Bericksichti-
gung von MalRnahmen, die einen 6kologischen Mehrwert schaffen, effektiver zu gestalten
und zu beschleunigen. Die auf Grundlage dieser Ermachtigungsgrundlage zu erlassenden
untergesetzlichen Regelungen setzen dabei die gemeinsame Prioritdtensetzung der be-
troffenen Ressorts nach Sammlung und Auswertung bestehender fachwissenschaftlicher
Standards, die Ableitung des rechtlichen Regelungsbedarfs und sodann gemeinsame Er-
arbeitung der Rechtsgrundlagen unter Anhérung beteiligter Kreise voraus.

Zu Nummer 15

§ 56a zur Bevorratung zur Kompensationsmaflinahmen im marinen Bereich wird an mehre-
ren Stellen angepasst.

Zu Buchstabe a

In Absatz 2 wird eine Streichung vorgenommen, da der neue § 15a nun generell die M6g-
lichkeit zur Ubertragung der Kompensationsverpflichtung auf Dritte vorsieht. Diese allge-
meine Regelung findet auch im marinen Bereich Anwendung, sodass die bisherige Sonder-
regelung gestrichen werden kann.

Zu Buchstabe b

Die zum Buchstaben b gemachten Ausfiihrungen treffen in gleicher Weise flir die Strei-
chung des Absatzes 3 zu.

Zu Nummer 16

Der § 67 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird erganzt. Es wird geregelt, dass zu den Uberwie-
genden offentlichen Interessen insbesondere auch das Tierwohl gehért. Die Regelung des
§ 67 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 BNatSchG zum Tierwohl ist auch handlungsleitendes Prin-
zip fur die Anwendung des § 34 BNatSchG.
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Zu Nummer 17

Zudem werden zwei Absétze im § 74 erganzt. Mit dem Absatz 7 wird eine Ubergangsrege-
lung eingefiigt, mit dem Absatz 8 wird eine Evaluierungsklausel vorgesehen.

Nach der Ubergangsregelung sind die mit dem Gesetz zur Starkung der Natiirlichen Infra-
struktur und zur Fortentwicklung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung eingefuhrten
gesetzlichen Regelungen nicht auf Vorhaben, bei denen bereits ein Zulassungsantrag ge-
stellt wurde und auf bereits zugelassene Vorhaben einschliellich ihrer Unterhaltungsmal-
nahmen anzuwenden. Dies gilt auch fur laufende Projekte der Ertichtigung/des Ausbaus
der Bundeswasserstraen. Auf diese Weise sollen die Vorhaben nicht durch neu entste-
hende Anforderungen verzdgert werden.

Nach der Evaluierungsklausel evaluiert die Bundesregierung die mit dem Gesetz zur Star-
kung der Naturlichen Infrastruktur und zur Fortentwicklung der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung eingeflhrten gesetzlichen Regelungen und wird dem Deutschen Bundestag
spatestens bis zum 30. Juni 2028 unter Beifugung von Stellungnahmen der kommunalen
Spitzenverbande einen Bericht hierzu vorlegen. Gegenstand der Evaluierung sind die Re-
gelungen des Gesetzes, insbesondere mit Blick auf das Zusammenwirken des Uberragen-
den o6ffentlichen Interesses flir Naturschutzgebiete mit Infrastrukturvorhaben ohne Uberra-
gendes o6ffentliches Interesse.

[FUr den Fall der Aufnahme der alternativ vorgeschlagenen Absatze 7 bis 10 in § 74 (aktuell
geklammert) wirde die Begriindung erganzt werden]

Zu Artikel 2 (Inkrafttreten)

Das Gesetz tritt entsprechend Artikel 72 Absatz 3 Satz 2 GG sechs Monate nach der Ver-
kiindung in Kraft.
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	„(2a) Nicht als Eingriff gilt die Anlage und Bewirtschaftung von Agroforstsystemen auf Ackerland außerhalb von Natura 2000-Gebieten Nationalparken, Biosphärenreservaten und Naturschutzgebieten, soweit dabei die Ziele des Naturschutzes und der Landscha...
	(4) „ Bei regelmäßig durchgeführten Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Unterhaltung von Verkehrswegen und zugehörigen Betriebsanlagen handelt es sich nicht um einen Eingriff; dies gilt auch im Falle eines ökologischen Trassenmanagements an Schienenwegen.
	(5) Nicht als Eingriff gilt die Durchführung von Maßnahmen zur ökologischen Verbesserung sowie zur Verbesserung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit oberirdischer Gewässer, soweit sie

	6. § 15 wird wie folgt geändert:
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	„§ 16a
	Naturgutschriften; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen
	(1) Naturgutschriften sind eine Form der Finanzierung des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Sie sind Nachweise für Maßnahmen, die zu einer dauerhaften Aufwertung von Natur und Landschaft führen und die Anforderungen des § 16 Absatz 1 Satz 1 Num...
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	(1) „ Es wird ein Netz verbundener Biotope (Biotopverbund) geschaffen, das spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 2030 mindestens 15 Prozent der Fläche eines jeden Landes umfassen soll.“

	11. Nach § 20 wird der folgende § 20a eingefügt:
	„§ 20a
	Natürliche Infrastruktur
	(1) Die Natürliche Infrastruktur ist zu schützen.
	(2) Natürliche Infrastruktur im Sinne des Absatzes 1 ist die Kulisse von Flächen, die für die Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege von besonderer Bedeutung sind. Zur Natürlichen Infrastruktur zählen
	(3) [Die Flächen der Natürlichen Infrastruktur sind für künftige Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft, zum Einsatz natur- und landschaftsbezogener Fördermittel sowie die gleichzeitige Verwirklichung mehrerer Ziele oder Erf...
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	(5) Flächen gemäß § 4 Satz 1 Nummer 1 und Flächen, die für die dort genannten Zwecke ausgewiesen werden sollen und bei denen ein Verfahren nach § 1 Absatz 2 und 4 des Gesetzes über die Landbeschaffung für Aufgaben der Verteidigung eingeleitet ist, ble...


	12. § 21 wird wie folgt geändert:
	(4) „ Die erforderlichen Kernflächen sind vollständig, Verbindungsflächen und Verbindungselemente sind überwiegend durch Erklärung zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 Absatz 2, und im Übrigen durch planungsrechtliche Festl...

	13. § 40 Absatz 1 Satz 4 Nummer 4 wird durch die folgende Nummer 4 ersetzt:
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	(12) „ Die Bundesregierung erlässt für Vorhaben oder Maßnahmen an Eisenbahnbetriebsanlagen, an Bundesfernstraßen oder an Bundeswasserstraßen und deren Aus- oder Neubau sowie für Vorhaben oder Maßnahmen, die der Landesverteidigung dienen, nach Anhörung...
	Ferner erlässt die Bundesregierung nach Anhörung der beteiligten Kreise mit Zustimmung des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschriften über die Anforderungen hinsichtlich der Ausstattung von Bahnstrecken mit einer Oberleitung (Elektrifizierung), ei...

	15. § 56a wird wie folgt geändert:
	16. In § 67 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird nach der Angabe „des Wohnungsbaus“ die Angabe „und des Tierwohls“ eingefügt.
	17. In § 74 werden nach dem Absatz 6 folgende Absätze 7 und 8 eingefügt:
	(7) „ Die mit dem Gesetz zur Stärkung der Natürlichen Infrastruktur und zur Fortentwicklung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ([Einfügen Stelle der Veröffentlichung im BGBl.]) eingeführten gesetzlichen Regelungen sind nicht anzuwenden auf V...
	(8) Die Bundesregierung evaluiert die mit dem Gesetz zur Stärkung der Natürlichen Infrastruktur und zur Fortentwicklung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ([Einfügen Stelle der Veröffentlichung im BGBl.]) eingeführten gesetzlichen Regelungen...

	[In § 74 werden nach dem Absatz 6 folgende Absätze 7 bis 10 eingefügt:
	(7) „ Die mit dem Gesetz zur Stärkung der Natürlichen Infrastruktur und zur Fortentwicklung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ([Einfügen Stelle der Veröffentlichung im BGBl.]) eingeführten Regelungen des § 1 Absatz 1a, des § 15 Absatz 3b Sa...
	(8) Auf Antrag des Vorhabenträgers können die durch das Gesetz zur Stärkung der Natürlichen Infrastruktur und zur Fortentwicklung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung ([Fundstelle]) eingeführten Regelungen des § 15 Absatz 2a, des § 15 Absatz 3...
	(9) Das Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit und das Bundesministerium für Verkehr evaluieren die mit dem Gesetz zur Stärkung der Natürlichen Infrastruktur und zur Fortentwicklung der naturschutzrechtlichen Ei...
	(10) Die Bundesregierung legt dem Deutschen Bundestag bis zum 30. Juni 2028 einen Bericht über die Ergebnisse der Evaluierung vor. Dem Bericht ist eine Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände beizufügen. Der Deutsche Bundestag entscheidet auf Gru...



	Artikel 2
	Inkrafttreten
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